
   

Gemeinde Heddesheim       Rhein-Neckar-Kreis 
 
 
 
Aufgrund der §§ 15 Abs. 1 und 49 Abs. 3 Nr. 2 des Bestattungsgesetztes Baden-Württemberg 
vom 21.07.1970 (GBI. S. 395, ber. S. 458), zuletzt geändert durch Gesetz vom 03.02.2021 
(GBI. S. 55) in Verbindung mit den §§ 4 und 11 der Gemeindeordnung Baden-Württemberg 
(GemO) in der Fassung vom 24.07.2000 (GBI. S. 582, ber. S. 698), zuletzt geändert durch 
Gesetz vom 02.12.2020 (GBI. S. 1095) m.W.v. 12.12.2020 Stand 01.01.2021 aufgrund Ge-
setztes vom 15.10.2020 (GBI. S. 910), sowie §§ 2, 11, 13 und 14 des Kommunalabgabenge-
setztes (KAG) Baden-Württemberg in der Fassung vom 17.03.2005 (GBI. 2005. S. 206), in 
Kraft getreten am 01.01.2005 (rückwirkend), 31.03.2005 bzw. 01.10.2005, zuletzt geändert 
durch Gesetz vom 17.12.2020 (GBI. S. 1233) m.W.v. 31.12.2020, hat der Gemeinderat der 
Gemeinde Heddesheim am 28.04.2022 die nachstehende 
 
 

Satzung 
 

zur Änderung der Friedhofssatzung (Friedhofsordnung und Bestattungsgebührensatzung), zu-
letzt geändert am 17.02.2017, beschlossen: 
 
 

§ 1 
 

Das Gebührenverzeichnis (Anlage zur Friedhofssatzung) nach § 30 Abs. 1 der Friedhofssat-
zung vom 17.02.2017 wird durch die als Anlage zu dieser Satzung beigefügte Fassung ersetzt. 
 
 

§ 2 
 

Diese Satzung tritt zum 01.07.2022 in Kraft. Gleichzeitig tritt das Gebührenverzeichnis nach 
§ 30 Abs. 1 der Friedhofssatzung vom 17.02.2017 außer Kraft. 
 
 
 
Heddesheim, 29.04.2022 
 
 
 
Michael Kessler 
Bürgermeister 
 
 
Hinweis: 
Eine etwaige Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung für 
Baden-Württemberg (GemO) oder aufgrund der GemO beim Zustandekommen dieser Sat-
zung wird nach § 4 Abs. 4 GemO unbeachtlich, wenn sie nicht schriftlich oder elektronisch 
innerhalb eines Jahres seit der Bekanntmachung dieser Satzung gegenüber der Gemeinde gel-
tend gemacht worden ist; der Sachverhalt, der die Verletzung begründen soll, ist zu bezeich-
nen. Dies gilt nicht, wenn die Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmi-
gung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind. 



 

Gemeinde Heddesheim                                                                                 Rhein-Neckar-Kreis 
  
 
 

 
 

Gemeinde Heddesheim 
 
 

Anlage zur Friedhofssatzung 
Gebührenverzeichnis 

 
vom 29.04.2022 

  
 

§ 1 
 

Verwaltungsgebühren 
 

Die Gebühren betragen: 
 

1. für die Genehmigung der Aufstellung und 
Veränderung eines Grabmals EUR      30,-- 
 

2. für die Zulassung von gewerbsmäßigen Grabmalaufstellern 
 
2.1  Einzelfall EUR      30,-- 
 
2.2  Befristete Zulassung (1 Kalenderjahr) EUR    250,-- 
       - angefangene Jahre werden voll berechnet -  

 
3.   Genehmigung zur Urnenbeisetzung EUR      10,-- 
 

 
§ 2 

 
Benutzungsgebühren 

 
Es werden erhoben: 
 

1. Bestattungsgebühren mit Trauerfeier/bei Inanspruchnahme der Trauerhalle 
 
1.1  Erdbestattung von Personen im Alter von 6 
       und mehr Jahren EUR 1.000,-- 



 

1.2  Erdbestattung von Personen unter 6 Jahren EUR    600,-- 
 
1.3  Erdbestattung von Personen unter 2 Jahren, 
       Tot- und Fehlgeburten, Sternenkinder EUR    150,-- 
 
1.4  Urnenbeisetzung EUR    480,-- 
 
1.5  Zuschlag für die Herstellung von  
       Tiefgräbern von je EUR    200,-- 
 
1.6  Zuschlag zu 1.1 – 1.5 für Bestattungen 
       an Samstagen, Sonntagen und Feiertagen 25% 
 

2. Bestattungsgebühren ohne Trauerfeier/Inanspruchnahme der Trauerhalle 
 
2.1  Erdbestattung von Personen im Alter von 6 
       und mehr Jahren EUR    800,-- 
 
2.2  Erdbestattung von Personen unter 6 Jahren EUR    400,-- 
 
2.3  Erdbestattung von Personen unter 2 Jahren, 
       Tot- und Fehlgeburten, Sternenkinder gebührenfrei 
 
2.4  Urnenbeisetzung EUR    280,-- 
 
2.5  Zuschlag für die Herstellung von  
       Tiefgräbern von je EUR    200,-- 
 
2.6  Zuschlag zu 2.1 – 2.5 für Bestattungen 
       an Samstagen, Sonntagen und Feiertagen 25% 
 

3.  für die Überlassung eines Reihengrabes 
 
3.1  für Personen im Alter von 6 und mehr Jahren EUR 1.000,-- 
 
3.2  für Personen unter 6 Jahren EUR    400,-- 
 

4. für die Verleihung von besonderen Grabnutzungsrechten 
 
4.1  für ein Wahlgrab, je Einzelgrabfläche EUR 2.500,-- 
 
4.2  für ein Rasenwahlgrab, je Einzelgrabfläche EUR 2.700,-- 
 
4.3  für ein Mauerwahlgrab, je Einzelgrabfläche EUR 2.500,-- 
 
4.4  für ein Urnenwahlgrab 
 
       4.4.1  je Einzelgrabfläche EUR 1.200,-- 
 
       4.4.2  je Rasengrabfläche EUR    850,-- 
 



 

       4.4.3  je anonyme Rasengrabfläche EUR    330,-- 
 
4.5  für den erneuten Erwerb eines Nutzungsrechtes 
 
       4.5.1  für die Dauer einer Nutzungsperiode wie unter Ziffer 
                 4.1 – 4.4 
 
       4.5.2  für eine davon abweichende Nutzungsdauer 
                 wie unter Ziffer 4.1 – 4.4, anteilig nach dem Verhältnis 
                 der Nutzungsperiode zur erneuten Nutzungsdauer. 
                 Angefangene Jahre werden voll gerechnet. 
 

5. für sonstige Leistungen 
 
5.1  für die Benutzung der Friedhofshalle (Trauerhalle) EUR    300,-- 
 
5.2  für die Benutzung der Kühlzelle (pro Tag) EUR      30,-- 
 
5.4  sonstige hier nicht aufgeführte Leistungen werden nach dem 
       entstandenen Aufwand berechnet 
 

6.   Grabpflegegebühr 
 
      6.1  für ein Rasenwahlgrab, je Einzelgrabfläche EUR 2.370,-- 
 
      6.2  für ein Rasenurnengrab                                                                    EUR  750,-- 

 


